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Satellitentechnik Weiß
kaufte St. Vinzenzhaus
Furth im Wald. Der Further Un-

ternehmer Erwin Weiß, Inhaber der
gleichnamigen Satellitentechnik
GmbH, hat das seit April 2009 leer
stehende St. Vinzenzhaus gekauft.
Das haben Superior Dr. Gegenfurt-
ner vom Kloster Mallersdorf und Er-
win Weiß gestern Nachmittag in ei-
ner gemeinsamen Presseerklärung
mitgeteilt. Für weitere Auskünfte
war Erwin Weiß bis Redaktions-
schluss nicht mehr zu erreichen.

Die Ordensgemeinschaft der Mal-
lersdorfer Schwestern hat über viele
Jahrzehnte das Alten- und Pflege-
heim „St. Vinzenz“ betreut. Wegen
des fortschreitenden Alters der
Schwestern und der notwendigen
Sanierung des Gebäudes war die Or-
densgemeinschaft auf Bitten des
Landkreises Cham, der Stadt Furth
im Wald und des Kreisverbandes des
Bayerischen Roten Kreuzes einver-
standen, das St. Vinzenzhaus zu
Gunsten eines neuen Altenheimes
beim Alten Krankenhaus unter der
Trägerschaft des Bayerischen Roten
Kreuzes aufzugeben. Am 31. März
2009 konnten Bewohner vom St.
Vinzenzhaus in das neue Altenheim
umziehen.

Die Ordensgemeinschaft hat seit
dieser Zeit versucht, das St. Vin-
zenzhaus einem anderen Zweck zu-
zuführen. Dafür wurden intensive
Gespräche mit kirchlichen Einrich-
tungen und anderen Trägervertre-
tungen geführt, um das Haus even-
tuell als ein Jugendhaus, Haus der
Begegnung oder für Menschen mit
Behinderungen zu nutzen. Aller-
dings konnten alle diese Ziele nicht
realisiert werden. Auch das Bemü-
hen der Ordensgemeinschaft, das
Haus öffentlichen Einrichtungen
und Behörden zurVerfügung zu stel-
len, war ergebnislos.

Im Gespräch mit der Kirche bzw.
der Pfarrei zeigte Weiß – ein ortsan-
sässiger, mittelständischer Investor
– Interesse an dem Objekt. Die Ver-
kaufsverhandlungen sind nun zum
Abschluss gekommen. „Die Ordens-
gemeinschaft ist überzeugt, dass Er-
win Weiß mit der erworbenen Lie-
genschaft verantwortungsvoll um-
geht und so die Tradition des Hauses
unter geänderten Voraussetzung
fortführen wird“, schreibt Dr. Ge-
genfurtner.

Im Wald gelandet
Furth im Wald/Arnschwang. Am

Dienstagnachmittag kam ein
74-jährigerVW-Fahrer auf der Stre-
cke von Arnschwang nach Grub in
einer Linkskurve auf winterglatter
Fahrbahn nach links von der Fahr-
bahn ab und landete mit seinem
Fahrzeug im angrenzenden Wald
zwischen mehreren Bäumen. Der
Fahrer konnte unverletzt sein Fahr-
zeug verlassen. Am Pkw entstand
ein Schaden von circa 3000 Euro.
Die Feuerwehr Arnschwang über-
nahm vorbildlich die Absicherung
der Unfallstelle und die verkehrs-
lenkenden Maßnahmen.

31 Fahrer waren zu schnell
Furth im Wald. Die Verkehrspoli-

zeiinspektion Regensburg führte am
Dienstagvormittag in der Nordgau-
straße eine Geschwindigkeitsmes-
sung durch. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit beträgt hier 50 km/h.
Es wurden 642 Fahrzeuge gemessen,
es gab insgesamt 31 Beanstandun-
gen. Der Schnellste war mit 87 km/h
unterwegs. Das wird mit einem ein-
monatigen Fahrverbot, drei Punkten
und einer Geldbuße von 160 Euro
geahndet.

r Die Polizei meldet

Drache braucht besten Platz in der Stadt
Freie Wähler favorisieren Amtsgerichtshof – Konzept in einer Bürgerrunde vorgestellt

Furth im Wald. „Eine Halle mit
dem Drachen ist die Attraktion, die
wir in unserer Stadtmitte brauchen.
Mit der richtigen Präsentation wird
der Drache dauerhaft für eine Bele-
bung des Further Stadtplatzes sor-
gen“, davon ist Toni Schmidt, Orts-
vorsitzender der Freien Wähler,
überzeugt. Dieses Thema stand auch
im Mittelpunkt einer Bürgerrunde,
zu der die Freien Wähler am Diens-
tagabend in den Gasthof Mühlber-
ger geladen hatten. Schließlich kön-
ne es nicht angehen, dass für den
Drachen 2,5 Millionen Euro ausge-
geben werden, man für seine Unter-
bringung aber „nichts in die Hand
nehmen will“. Das Problem liegt
laut Schmidt aber weniger am Geld,
sondern vielmehr daran, dass es kein
vernünftiges Konzept gibt.

Schmidt erinnerte, dass die CSU/
CFW-Fraktion im April 2010 einen
Antrag im Stadtrat stellte, wonach
die Verwaltung mit dem Bürger-
meister an der Spitze eine ordentli-
che und aussagefähige Planung zur
Drachenhalle erarbeiten sollte. Eine
realistische Kostenberechnung so-
wie ein touristisches Gesamtkon-
zept wurden damals ebenfalls gefor-
dert. Bisher gebe es weder Planun-
gen, noch Kostenberechnungen oder
ein Konzept. „So kam es, dass der
Stadtrat 30000 Euro für ein Provi-
sorium zum Fenster hinaus werfen
musste“, kritisierte Schmidt.

Nun wurden die Freien Wähler
aktiv. Ihr Vorschlag sieht die Unter-
bringung des neuen Drachen in ei-
ner Halle im Amtsgerichtshof vor.
Die zentrumsnahe Lage sowie die
Nähe zur Festspielarena sprächen
genauso dafür wie die Tatsache,

dass viele gastronomische Betriebe
in unmittelbarer Nähe liegen. Au-
ßerdem ziehe es jeden Besucher im-
mer zuerst in das Zentrum einer
Stadt. Der Innenhof des ehemaligen
Amtsgerichts biete sich auch des-
halb an, weil das Grundstück bereits
der Stadt gehört. Einige städtische
Einrichtungen sowie die touristi-
sche Infrastruktur sind bereits vor-
handen, nannte Schmidt weitere
Vorteile, die andere Standorte nicht
bieten könnten.

Eine moderne, technische Archi-
tektur müsse sich in das historische
Stadtbild am Aufgang zum Schloss-
platz einfügen und neugierig ma-
chen. Zu den Kosten sagte Schmidt,
dass man keine Halle mit goldenen
Klinken braucht. Eine kostenbe-
wusste Architektur ohne Schnörkel
sei angesagt, die Haus- und Dra-
chentechnik könne und solle sicht-

bar sein. Die angrenzenden Gebäude
könnten auf kurzen Wegen mit der
Halle verbunden werden und die
Toiletten im Amtsgerichtsgebäude
genutzt werden. Ferner sei es mög-
lich, den St. Georgs-Saal und die
bisherige Drachenhöhle ebenfalls
anzubinden. Die Kosten dafür bezif-
ferte Schmidt auf rund 320000 Eu-
ro. Dabei stützte er sich auf die
langjährige Berufserfahrung des
Entwurfverfassers E. Popp. Eine
mögliche Finanzierungsform wäre
ein PPP-Model: Ein privater Inves-
tor baut die Halle und vermietet sie
langfristig an die Stadt. Somit
könnte diese bereits für eine monat-
liche Kaltmiete von brutto circa
2500 Euro von der Stadt angemietet
werden. Auf eine gastronomische
Einrichtung könne bewusst verzich-
tet werden. „Wir sind der Meinung,
dass unsere Wirte und Geschäftsleu-

te das besser machen, als wenn es die
Stadt in die Hand nehmen würde,“
so Schmidt.

In der anschließenden Diskussion
kam die Frage eines Bürgers, warum
die Beschlüsse des Stadtrates nicht
umgesetzt werden und ob der Stadt-
rat hier nicht eingreifen kann.
Stadtrat Macharowsky antwortete
darauf, dass der Stadtrat seit lan-
gem die Durchführung eines Archi-
tektenwettbewerbs beschlossen ha-
be. Dafür stünden 15000 Euro be-
reit. Bis heute sei aber nichts umge-
setzt und bis auf 30 Euro auch keine
Mittel dafür ausgegeben worden.
„Wir als Stadtrat können nur Be-
schlüsse fassen und Anträge stellen,
umsetzen muss der Bürgermeister“,
erklärte Macharowsky weiter.
Zweiter Bürgermeister Michael
Mühlbauer fügte hinzu, dass es für
den Stadtrat kaum Möglichkeiten
gibt, wenn der Bürgermeister – so
wie in Furth im Wald – durch Untä-
tigkeit blockiere. Volker Heiduk gab
zu bedenken, dass der Stadtrat eh-
renamtlich tätig ist und nicht auch
noch die Arbeit eines bezahlten Bür-
germeisters übernehmen könne.
Drachenstichgeschäftsführer Gerd
Maier warf ein, dass ein Konzept
wie das der Freien Wähler bereits
vor drei Jahren intern diskutiert,
dann aber verworfen worden sei.
Auf die Frage von Volker Heiduk,
warum dieses Projekt nie der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurde,
wusste Maier keine Antwort.

Abschließend betonte Toni
Schmidt noch einmal, dass der Vor-
schlag der Freien Wähler nur eine
Idee sei, die zum Diskutieren anre-
gen soll.So könnte nach Architekt Popp die Drachenhöhle im Amtsgerichtshof aussehen.

Vor Prozessbeginn gaben sich Bürgermeister Müller und Geschäftsleitende
Beamtin Reitmeier und Rechtsanwalt Wanninger noch sehr zuversichtlich.

Vizebürgermeister Michael Mühlbauer (links) mit seinem Anwalt Dr. Georg Karl (Bild inks) noch mit sehr ernster Mine vor der Verhandlung. Auch Robert Traxler
(links, Bild rechts) hatte mit seinem Anwalt Ralf Weinmann mit seiner Klage auf Erstattung von Anwaltskosten vor dem Verwaltungsgericht Erfolg. Aufn. str

Gericht verurteilt Stadt zu Kostenerstattungen
Klagen von Michael Mühlbauer, Franz Thurner und Robert Traxler erfolgreich

Von Max Strasser

Furth im Wald/Regensburg. Für
zweieinhalb Stunden stand gestern
der Sitzungssaal 104 beim Verwal-
tungsgericht in Regensburg im
Focus der Öffentlichkeit. Die erste
Kammer unter Vorsitz von Richter
Karl-Heinz Schindler verurteilte
dabei die Stadt Furth im Wald zu
Kostenerstattungen in Höhe von
26772,87 Euro plus 5,12 Prozent
Zinsen ab dem Zeitpunkt der Klage-
erhebung an Vizebürgermeister Mi-
chael Mühlbauer, den früheren Ge-
schäftsführenden Beamten der
Grenzstadt, Franz Thurner und den
städtischen Angestellten Robert
Traxler. Die drei Urteile sind vor-
läufig vollstreckbar.

In den mündlichen Verhandlun-
gen (der Fall Traxler wurde separat
behandelt) wurden von den Klägern
noch geforderte Belege vorgelegt,
was die Stadt als Beklagte in ihrem
Bescheid zur Bedingung gemacht
hatte. Dabei erklärte das Gericht,
dass die gestellten Rechnungen ent-
scheidend seien und nicht Überwei-
sungsträger im Original. Ein An-
spruch auf Kostenerstattung beste-
he auch dann, wenn noch nicht jeder
Euro bezahlt worden sei.

Nachdem die Kläger sich damit

einverstanden erklärten, ihre ur-
sprünglichen Forderungen von 100
Prozent Erstattung der angefallenen
Anwaltskosten auf 80 Prozent zu
reduzierten, war der Weg für ein
Urteil der ersten Kammer frei.

Richter Schindler erteilte in sei-
ner mündlichen Urteilsbegründung
einem Widerspruchsvorbehalt der
Stadt in ihrem Bescheid vom 20.
Januar, der sich auf die Rechtspre-
chung hinsichtlich einer angemesse-
nen Kostenerstattung in einem Wa-
ckersdorfprozess aus dem Jahr 2009
bezogen hatte, mit den Worten „zu
unbestimmt“ eine Absage.

Im einzelnen wurde die Stadt zur
Zahlung von 5047,24 Euro an Ro-
bert Traxler, von 13192,50 Euro an
Michael Mühlbauer und von
8533,13 Euro an Franz Thurner ver-
donnert. Zu allen Beträgen kommen
noch Zinsen und Verfahrenskosten,
die im Fall Thurner und Traxler zu
vier Fünftel auf die Stadt fallen, im
Fall Mühlbauer gar zu fünf Sechstel.

In seiner Urteilsbegründung stell-
te Vorsitzender Richter Schindler
fest, dass er das Verhalten der Stadt
nach dem klaren Stadtratsbeschluss
vom September 2010 nicht nachvoll-
ziehen könne. Ob beim Beharren auf
Originalbelegen die Stadt oder die
Rechtsaufsicht, auf deren Auflagen

sich Bürgermeister Müller wieder-
holt berief, zu streng gewesen sei,
wollte das Gericht nicht beurteilen.

Michael Mühlbauer und Robert
Traxler zeigten sich mit dem Aus-
gang des Verfahrens zufrieden. Ihre
Anwälte stellten jedoch schon die
Frage, warum es so weit kommen
musste. Noch vor dem gestrigen Ter-
min biss Mühlbauers Anwalt Dr.
Georg Karl mit einem letzten Ver-
such im Sitzungssaal bei Bürger-
meister Johannes Müller und Roswi-
tha Reitmeier auf Granit, eine gütli-
che Einigung herbeizuführen.

Bürgermeister Müller erklärte in
einer ersten Stellungnahme im Ge-
richtssaal, dass ihn das Urteil nicht
überrasche. Die Stadt habe ja in
ihrem Bescheid bereits eine Kosten-
erstattung von 80 Prozent angebo-
ten. Im übrigen habe er persönlich
mit der Sache nichts zu tun. Er habe
niemanden verklagt, sondern mit
dem Bescheid vom 20. Januar 2011
(wir berichteten) nur den Stadtrats-
beschluss vollzogen. Müller machte
jedoch keinen Hehl daraus, dass ihm
die Anwaltskosten der Kläger als zu
hoch erscheinen.


